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Lebensgefahr!  
Danger 

Absolutes Betretungsverbot  
Das gesamte Gelände ist aufgrund der früheren militärischen  
Nutzung mit Munition und sonstigen Kampfmitteln belastet. 

Unbefugtes Betreten und Befahren ist untersagt. 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben                                                                                örtliche  

Der Eigentümer                                                                                   Ordnungsbehörde         

 


